Was geschieht mit Sonderklassehonoraren?
Der Verfassungsgerichtshof hat auf Antrag einiger grünen, schwarzen und blauen Gemeinderäte den Paragraphen des Wiener Krankenanstaltengesetzes gekippt, dem zufolge Sonderklassehonorare ausbe​zahlt werden können. 

Das Prinzip der Sonderklassehonorare wurde für in Ord​nung befunden. Allerdings wurde die Tatsache, dass ein Landesgesetz Angelegenheiten von Bundesärzten regelt, als Grundlage für die negative Entscheidung gesehen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Regelung der Sonderklassehonorare auf einer rechtlich sauberen Basis neu zu etablieren. Die Absicht der Politiker, Unruhe in das System und möglicherweise eine Abschaffung der Sonder​klasse-Behandlung zu erreichen, versuchen wir zu verhin​dern. 

Die Stadt Wien fordert nun einen Hausanteil auch am AKH, wie an allen anderen KAV Häusern. Dort war die Einführung des Hausanteiles mit einer Gehaltserhöhung ver​bunden -bei uns könnte aber nur die MUW eine etwaige Gehaltserhöhung beschließen. Einige abteilungsleitende Professoren beabsichtigen, den Aufteilungsschlüssel auf 100 % für die Professoren, was rechtlich möglich ist, zu verändern.

Von nachgeordneten KollegInnen werden Transparenz, die sogenannte Bringerlösung (wenn nachgeordnete KollegIn​nen PatientInnen aus der Ordination bringen, erhalten sie einen höheren Anteil der Honorare), sowie eine Verände​rung des Aufteilungsschlüssels gewünscht.

Wir hoffen, dass es uns gemeinsam mit dem Rektorat, Vertretern der Stadt Wien, Professorenvertretern und der Ärztekammer gelingt, einen vernünftigen Kompromiss zu erarbeiten, um auch weiterhin die Möglichkeit der Be​handlung von Sonderklassepatienten am AKH anbieten zu können. (Th. Szekeres ) 

